
 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 

 
Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst. 
 
 
F.d.R.d.A. 

Vorlage 
  öffentlich 

 �  nichtöffentlich Vorlage-Nr.:            365/13 
Der Bürgermeister 
Fachbereich: 
Recht 

 

 

 

 

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
  � Finanzausschuss 
  � Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
  � Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
  � Bühnenausschuss 
  � Ortsbeiräte/Ortsbeirat: 

zur Unterrichtung an:  � Personalrat Datum:      15. April 2013 

zum Beschluss an: � Hauptausschuss 
   Stadtverordnetenversammlung         30. Mai 2013 

 
Betreff:  Bestellung von Personen für die Wahrnehmung  der Rechte der Stadt Schwedt/Oder in Gesellschaften, 

Eigenbetrieben, Verbänden u. a. – 5. Änderung 
 

Beschlussentwurf:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, 
 
Herrn Uwe Neumann in den Bühnenausschuss der Uckermärkischen Bühnen Schwedt  zu wählen. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 keine  � im Ergebnishaushalt � im Finanzhaushalt 
� Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. � Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt. 
                                                                                                 Produktkonto:                            Haushaltsjahr: 
Erträge:                                       Aufwendungen: 
 
 
Einzahlungen:                             Auszahlungen: 
 
 
� Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
� Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: 
� Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam: 
Deckungsvorschlag: 
 
Datum/Unterschrift Kämmerin 
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Begründung: 

 

Frau Brigitte Kuchling hat ihr Mandat niedergelegt. Aus diesem Grund hat die SPD-Fraktion von ihrem Vorschlagsrecht 
Gebrauch gemacht und  Herrn Uwe Neumann als Mitglied des Bühnenausschusses der Uckermärkischen Bühnen Schwedt  
benannt. 
 
Gemäß § 8 Absatz 1 der Betriebssatzung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt  werden die Mitglieder des 
Bühnenausschusses aus der Mitte der Stadtverordnetenversammlung gewählt . 
 
 


